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Werk, ohne große Zerrüttung, nicht mögen angewandt werden. Niemand
ist darinnen in Jülich und Preußen bekannt, noch auch kennen dieser Land
Leute recht einige Märker; die Lande hängen nicht aneinander, nnd ist
ohne das zu rechter Verbindung anderer Potentaten keine rechte Veranlassung
vorhanden. Zwar würde das Werk pedetentim wohl eine andere Be-
schaffenheit erlangen, bis dato aber ists ein Ansang und keine Verfassung,
da heißts: Principiis obsta. sero medicina paratur.

109. Der Teilungsvertrag von Düsseldorf.
1624.

(Lundorp, Der Rom. K. Maj. und des h. R. Reichs geistlicher und weltlicher ... Reichsstände
Acta publica . . von Anfang und Krönung .. Ferdinandi II. .. und daraus erfolgten Böhmischen

und Teutschen Kriegs. Ausgabe von Frankfurt a. M., 1668 ff. VI., S. 816 ff.)

Per Traktat umfaßt nicht weniger als 6\ Artikel; die materiellen Ab-
machungen beruhen in den folgenden Art. —{5.

Art. XIII. Beyde Ihre Chur- und Fürstl. Durchlauchtigkeiten *) uud
deren Erben und Nachkömblinge sollen den gantzen Titel und das gautze
Wapeu der Fürsteuthumbeu Gölch, Cleve und Berg mit darzngehörigen
Graffschasten nnd Herrligkeiten behalten uud dieselbe gebrauchen.

Art. XIV. Das Fürstenthumb Clev soll gleichfalls unter Ihre
Chnr- und Fürstl. Durchl. vertheilt werden, daß Chur-Brandenburg vor
seinen Theil behalten soll dasjenige, was zwischen Jselburg und Winnecken-
donck gelegen, also, daß die Oerther Jselburg und Winneckendonck mit
allem demjenigen was zu dem Fürstenthumb Cleve gehöret, an den Herrn
Pfaltzgr. verbleiben soll, und sollen deßwegen zwischen den vornehmbsten
Plätzen die Gräutzeu uach der Linien und Compaß abgezeichnet und zur
Nachrichtuug einige Wälle anffgeworffen, oder grosse Marksteine gesetzt:
und anff einer das Chnr Brandenburgische, auff der andern Seiten das
Pfaltz-Neuburgische Wapeu gesetzt werden, und sollen alle Lehen nnd andere
Gerechtigkeiten, so ausser dieser Linien an beyden Seiten deß Rheins in-
oder ausserhalb dieser Laudeu so vor diesem zu dem Fürstenthumb Clev
gehörig dem Herrn Pfaltzgraff allein, und dargegsn die Lehen, so inner
der Linien an beyden Seiten deß Rheins in- oder ausserhalb Lauds
gelegen, I. Chursl. Durchl. vou Brandenburg seyn mit allen Pertinentien,
und sol diese Abtheilung den Unterthanen oder Particuliren an ihren
Gütern, Landen, Renten, Recht und Gerechtigkeit, nit praejudiciren, uud
sollen die Schätzungen, Renten und Zölle, so vor diesem einem und dem
andern Chur- oder Fürsten gegeben, fortan dem Chnr- oder Fürsten zu-
gehören, unter welches Marckfcheidnng und Gebieth dieselbe gelegen, und
die Landgebräuche als auch andern Dienste sollen demjenigen allein zu-
kommen, in welches Land die Wohnungen gelegen seynd.

') Kurfürst Georg Wilhelm und Psalzgraf Wolfgang Wilhelm von Nenburg.


